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Soll das Volk den Bundesrat wahlen?

Seit der Griindung unseres Bundesstaates steht die Volkswahl
des Bundesrates immer wieder auf der politischen Traktanden-
liste. Eine angekiindigte Volksinitiative verlangt diesen Ausbau
der direkten Demokratie. Es gibt gute Griinde fiir die Mitwirkung
des Volkes, aber auch nachhaltige Bedenken. Von Rolf Ribi

«Volkswahl heisst Volks-
wohl» stand auf dem Plakat
der Ziircher Sozialdemo-
kraten im Jahr 1900. Ge- &
meint war die Wahl des
Bundesrates durch das
Schweizervolk. Was die po-
litische Linke im letzten
Jahrhundert bewegte, wird
heute von der politischen
Rechten gefordert. Es war
der damalige Nationalrat
Christoph Blocher, der 1998
die Wahl der Landesregie-
rung durch die Biirgerinnen
und Biirger verlangte. Die
Volksinitiative der Schwei-
zerischen Volkspartei (SVP) liegt heute ge-
miss dem Parteiprisidenten Toni Brunner
«unterschriftsreif in der Schublade».

Es ist schon so, wie der Staatsrechtspro-
fessor Alfred Kolz schrieb: «Die Frage der
Einfiihrung der Volkswahl unserer Landes-
regierung gleicht einer Glut, die unter wech-
selnden politischen Winden periodisch zum
Aufflammen gebracht wird.» Ein kurzer Blick
in die Schweizergeschichte der vergangenen
zwei Jahrhunderte zeigt, dass das politisch
brisante Thema die Gemiiter der Eidgenos-
sen immer wieder beschiftigt hat.

Das demokratische Staatswesen unseres
Landes beruht auf den Ideen eines grossen
franzosischen Denkers und eines berithmten
Genfer Biirgers: Charles de Montesquieu ist
der Begriinder des Gedankens der staatli-
chen Gewaltentrennung und des modernen
Verfassungsstaates. Im Jahr 1748 hielt er fest:
«Es ist eine grundsitzliche Maxime dieser
Regierung, dass das Volk seine Minister er-
nennt.» Der Genfer Jean-Jacques Rousseau
wollte das Volk in allen Bereichen der Poli-
tik einbeziehen. Die Macht der Regierung
sollte ausgesprochen schwach ausgestaltet
sein, zudem sollten deren Mitglieder jeder-
zeit vom Volk abberufen werden kénnen.

Als im Jahr 1848 die erste Bundesverfas-
sung vorbereitet wurde, beantragte Ulrich

Ochsenbein als Prisident der
Tagsatzung die Volkswahl des
Bundesrates, «weil sie der Ein-
heit des Landes dient». Sein
Antrag scheiterte, aber nur mit
10 gegen 9 Stimmen. Die Tag-
. satzung entschied spiter mit
klarem Mehr im gleichen Sinne.
Fortan begannen die Kantone,
ihre Regierungen durch das
Volk withlen zu lassen. Zwi-
schen 1847 (Genf) und 1921
(Freiburg) hatte sich in allen
Kantonen die Volkswahl der
Kantonsregierung durchge-
setzt.

Linke Volksinitiativen
Zwei Volksinitiativen von 19oo und 1942
brachten das Thema der Bundesratswahl zu-
riick auf das eidgendssische Parkett. Das
erste Volksbegehren wollte die Volkswahl der
Regierung, die Erhohung der Anzahl Bun-
desrite auf neun, wovon «wenigstens zwei
Mitglieder der romanischen Schweiz», sowie
das Proporzwahlrecht fiir den Nationalrat.
Die Befiirworter argumentierten so: Das
Volk ist fihig, die besten Minner auszuwiih-
len; die Volkswahl der Regierung hat sich in
den Kantonen bewihrt; der Bundesrat wird
unabhiingiger vom Parlament; die Volkswahl
bildet «den Schlussstein des demokratischen
Ausbaus unseres Staatswesens». Die Argu-
mente der Gegner: Der Bundesrat erhilt zu
viel Gewicht gegeniiber dem Parlament; der
Einfluss der kleinen Kantone nimmt ab; die
Spaltung der Landesteile wird ausgeprigter.
Den linken Befiirwortern
ging es namentlich darum,
sich mit der Volkswahl ei-
nen Anteil an der Regie-
rungsmacht zu sichern. Die
Doppelinitiative der Sozi-
aldemokraten wurde bei
einer hohen Stimmbeteili-
gung mit 65 Prozent Nein-
stimmen abgelehnt, aber

immerhin sieben Kantone und zwei Halb-
kantone nahmen die Initiative an.

Mitten in der schwierigen Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs kam es 1942 zu einem weite-
ren Plebiszit iiber die Wahl des Bundesrates.
Das sozialdemokratische Volksbegehren ver-
langte die Volkswahl der Regierung von neun
Mitgliedern, davon «mindestens drei aus den
lateinischen Sprachgebieten». Wahlfihig ist
jeder Schweizer Biirger, der von mindestens
30000 Stimmberechtigten vorgeschlagen
wird. Die Argumente der Befiirworter: Aus-
bau der Demokratie und der demokratischen
Volksrechte; ein dem Volk verpflichteter
Bundesrat; Abbau des Einflusses des «Gross-
kapitals». Die politischen Gegenargumente:
Die Stirkung des Bundesrates gegeniiber
dem Parlament stort das Gleichgewicht der
Institutionen; die Beriicksichtigung der Min-
derheiten ist schwierig; es konnen «unver-
antwortliche Krifte» in die Regierung gelan-
gen. Die Volksinitiative wurde bei einer
hohen Stimmbeteiligung mit 68 Prozent
Neinstimmen und von allen Kantonen abge-
lehnt.

«Volk nicht diimmer»
Doch die «Glut» einer Volkswahl des Bun-
desrates mottete weiter. Vorstosse im Parla-
ment von rechts (Nationalrat James Schwar-
zenbach von der Republikanischen Partei)
und von links (die Nationalrite Leni Robert
von den Griinen und Andrea Himmerle von
den Sozialdemokraten) stiessen auf Ableh-
nung. Doch 1998 lancierte der michtige
SVP-Nationalrat Christoph Blocher seinen
Vorschlag einer Volkswahl des Bundesrates:
Die Regierung miisse dem direkten demo-
kratischen Urteil des Volkes unterstehen,
«denn das Volk ist nicht diimmer als das Par-
lament». Zweti Jahre spiiter lag das Grundla-
genpapier von SVP-Nationalrat Christoph
Mérgeli vor.

Die «Vervollstindigung der Demokratie»

und die «stirkere Trennung der staatlichen
Gewalten» bilden darin den ideellen Hinter-
grund. Bei der heutigen Ordnung sei der




SCHWEIZER REVUE August 2008 / Nr. 4

—

Bundesrat in erster Linie dem Parlament Re-
chenschaft schuldig. Mit der Volkswahl des

Bundesrates werde die Regierung direkt den

Stimmbiirgern verantwortlich. So soll der
neue Artikel 175 der Bundesverfassung aus

der Sicht der SVP-Strategen aussehen: Der
Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern.
Diese werden vom Volk in direkter Wahl

nach dem Grundsatz der Mehrheit (Majorz)

bestimmt. Die ganze Schweiz bildet einen

Wahlkreis. Min-
destens zwei Mit-
glieder des Bun-
desrates werden

von den Wihlern

der Kantone Frei-
burg,  Tessin,
Waadt, Wallis,
Neuenburg, Genf
und Jura be-
stimmt.

Eine Wahl des
Bundesrates
durch das Volk
anstelle des Parla-
mentes  wirft
grundsitzliche
staatspolitische
Fragen auf. Diese
betreffen namentlich die Stellung des Bun-
desrates und sein Verhiltnis zum Parlament,
den Schutz der sprachlichen Minderheiten
und die politische Stabilitit im Land.

Bundesrat und Parlament
«Der Bundesrat ist die oberste vollziehende
und leitende Behdrde des Bundes.» So steht
es im Artikel 174 der Bundesverfassung von
1999. Zum Mitglied der Landesregierung
sind alle Schweizerinnen und Schweizer
wiihlbar, die in den Nationalrat gewihlt wer-
den konnen (also mit Schweizer Biirgerrecht
und mindestens 18 Jahre alt). Die Verfassung
erlaubt, aus dem gleichen Kanton mehr als
ein Mitglied zu wiihlen. Das Parlament muss
aber auf die verschiedenen Landesgegenden
und Sprachregionen Riicksicht nehmen.
Die Mitglieder des Bundesrates sind fiir
vier Jahre fest gewihlt, sie konnen wihrend
ihrer Amtszeit nicht abberufen werden. Ge-
wiihlt wird die Regierung von der Vereinig-
ten Bundesversammlung. Die 200 Mitglie-
der des Nationalrates und die 26 Vertreter
der Kantone im Stinderat wihlen jedes Mit-
glied der Regierung einzeln und in geheimer
Wiahl. Das Parlament hat die verfassungsmiis-
sige Plicht zur Aufsicht iiber die Regierung.

Damit besitzt die Legisla-
tive eine bevorzugte Stel-
lung gegeniiber der Exeku-
tive, was dem Gedanken der
Macht- und Gewaltentei-
lung widerspricht. Weil der
Bundesrat gegeniiber dem
Parlament verantwortlich
ist, schwiicht das seine Legi-
timation gegeniiber dem
Volk.

Im politischen Alltag ist
der Bundesrat allerdings ein
starkes Organ unseres
Staatswesens. Die internati-
onale Verflechtung der
Schweiz und die Fachkom-
petenz der Bundesverwaltung stirken die
Stellung der Regierung. Ihre Entscheide un-
terliegen keinem Referendum des Volkes -
im Gegensatz zum Parlament. Verlorene
Volksabstimmungen oder Niederlagen im
Parlament fiihren praktisch nie zum Riick-
tritt des zustindigen Magistraten. Der Bun-
desrat als Landesregierung ist im Volk popu-
liir, Bundesratswahlen stossen auf ein grosses
offentliches Interesse.

Wie wiirde sich die Volkswahl der Bundes-
rite auf die Stellung der Regierung auswir-
ken? Zaccaria Giacometti, der Altmeister
des Bundesstaatsrechts, erkannte in der
Volkswahl des Bundesrates eine «weitere
Stirkung der Exekutive». Der Bundesrat
wiirde damit «politisch unmittelbar dem
Volke verantwortlich». Eine
Volkswahl entspreche mehr
der demokratischen Idee
und dem Prinzip der
Gewaltentrennung.
Ulrich Hifelin und
Walter Haller, die
Autoren des Wer-
kes «Schweizeri-
sches Bundesstaats-
recht», urteilten so:
«Die Volkswahl wiirde
dem Bundesrat die glei-
che demokratische Legiti-
mitit verschaffen, wie sie die
Bundesversammlung besitzt.» Bun-
desrat und Parlament wiirden so «einander
gleichgestellt, was im Vergleich zur heutigen
Situation das Parlament noch mehr schwi-
chen wiirde».

Fiir den Staatsrechtsprofessor Alfred Kélz,
Autor der «Neuen Schweizerischen Verfas-
sungsgeschichte», nimmt die Bundesver-

sammlung eine «cher schwa
che Position» ein. Er
verweist auf den Milizcha-
rakter des Parlamentes, das
keine Berufspolitiker kennt.
Die Kernfunktion des Par-
lamentes, nimlich die Ge-
setzgebung, liege schwerge-
wichtig bei Bundesrat und
Verwaltung. Die Aufsichts-
pflicht gegeniiber der Re-
gierung falle der Bundes-
versammlung heute schwer.
«Vor allem diese kardinale
Aufgabe wiirde durch die
Volkswahl des Bundesrates
massiv erschwert.» Diese
Funktion kénne durch das Volk nicht wahr-
genommen werden.

Vorbild der Kantone?
Fiir die Volkswahl des Bundesrates wird oft
das Vorbild der Kantone angefiihrt. In der
Tat hat sich in allen Kantonen die Volkswahl
der Regierung schon frith durchgesetzt.
Auch in den politischen Gemeinden ist die
Wahl der Gemeinderite durch das Volk eine
Selbstverstindlichkeit. Die Kantone sind po-
litisch iiberschaubare «Einheitsstaaten». Die
fiir ein Regierungsamt kandidierenden Min-
ner und Frauen sind im Kanton bekannt.
Anders bei einer Bundesratswahl durch
das Volk: Bei einem einzigen Wahlkreis
Schweiz miissen Bewerber aus allen Lan-
desgegenden gewihlt werden.
Trotz moderner Massenme-
dien kann es einem kon-
servativen Appenzeller
schwerfallen, einen
thm kaum bekann-
ten Genfer Libera-
len zum Bundesrat
zu kiiren. Doch die
«Neue Ziircher Zei-
tung» gibt zu beden-
ken: «Dass wir in unse-
rer direkten Demokratie
dem Volk zutrauen, die
schwierigsten Sachfragen zu
entscheiden, kontrastiert mit der An-
sicht, das Volk sei nicht imstande, bei der
Wahl des Bundesrates Vernunft zu iiben und
ein gewisses Mass an Konkordanz zu wah-
ren.»
Ein anderes Argument der Gegner einer
Volkswahl: Wenn die Bundesrite alle vier
Jahre durch das Volk gewiihlt werden, miis-
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sen sie bei der Wihlerschaft
um Sympathie werben. Ein
Wahlkampf schwiicht mogli-
cherweise ihre Arbeitskraft,
begiinstigt populire Regie-
rungsvorlagen, erfordert fi-
nanzielle Mittel und ermog-
licht so den Einfluss von
Interessengruppen. «Der Per-
sonalisierung der Wahlkimpfe
und allfilligen populistischen
Auswiichsen wiren kaum
Grenzen gesetzt», mahnte Al-
fred Kolz. Und: Die Volkswahl
des Bundesrates «wiirde in
Krisenzeiten autoritiren Ten-
denzen Vorschub leisten».

Schutz der Minderheiten

Foderalismus als «Kultur des Ausgleichs»
und der Schutz der Minderheiten sind im

Volk tief verwurzelt. «Der eidgendssische

Friede hiingt davon ab, in welcher Weise die

wichtigsten Sprachen und Regionen durch

die Regierungsmitglieder reprisentiert wer-
den», schrieb die frithere liberale National-
ritin Suzette Sandoz. Die Bundesversamm-
lung ist gesetzlich verpflichtet, bei der
Bildung der Regierung auf die politische und

kulturelle Vielfalt des Landes Riicksicht zu

nehmen. Gibt es aber bei einer Volkswahl des

Bundesrates noch einen Schutz der Minder-
heiten?

Einzelne Kantone haben das Problem des
Schutzes sprachlicher Minderheiten bei der
Volkswahl der Regierung in der Verfassung
gelost: So der Kanton Bern, wo dem Berner
Jura eine Vertretung im Regierungsrat ge-
wihrleistet ist. So der Kanton Wallis, wo ein
ausgekliigeltes System die Interessen simt-
licher Teile des Kantons beriicksichtigt. Fiir
den Bund lassen sich dhnliche Modelle den-
ken. Zum Beispiel die Aufteilung des Landes
in mehrere Wahlkreise oder die Festlegung
von Quoten fiir Minderheiten. Doch solche
Regeln sind kompliziert und schwiichen den
Charakter einer nationalen Wahl.

Gefahr fiir die Konkordanz

Die Schweiz ist gemiiss alt Bundesrat Arnold
Koller eine «Konkordanzdemokratie, die in
unserem Volksbewusstsein tief verankert
ist». Politische Konkordanz bedeutet fiir ihn,
«dass die grossten politischen Parteien, die
zugleich die Regierung bilden, die politi-
schen Aufgaben aufgrund eines breiten
Grundkonsenses auf dem Verhandlungsweg

[6sen». Den Anfang
der Konkordanzdemo-
kratie bildete 1943 der
Eintritt der Sozialde-
mokratischen Partei in
die Landesregierung.
Thren Hohepunkt er-
lebte die Konkordanz
mit der Zauberformel
von 1959 (zwei FDP-,
zwei CVP-, zwei SPS-
und ein SVP-Bundes-
rat). Im Dezember
2003 wurde die Zau-
berformel mit der Ab-
wahl der CVP-Bun-
desriitin und der Wahl
eines zweiten SVP-Bundesrates nach 44 Jah-
ren begraben. Fiir Arnold Koller ist heute
«von politischer Konkordanz nicht mehr viel
iibrig geblicben».

Die Konkordanz hat unserem Land eine
bemerkenswerte politische Stabilitit ermog-
licht. Zur Konkordanz gehort der Wille der
Regierenden zum Konsens und zur Kollegi-
alitiit. Die Wahl des Bundesrates durch das
Volk kann diese Stabilitit gefihrden, mah-
nen einige Stimmen: Es ist fiir die Demokra-
tie kein Gewinn, wenn die Bundesrite stin-
dig um die Gunst der Wihlerschaft buhlen
miissen (der frithere Staatsrechtsprofessor
und Stiinderat René Rhinow); das gemein-
same Verantwortungsgefiihl der Regierung
wird geschwiicht (die frithere Nationalritin
Suzanne Sandoz); das Werben um die Gunst
der &ffentlichen Meinung schadet der Kol-
legialitit (Stinderat Bruno Frick). Die lang-
jahrige Bundeskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz hofft, «dass sich die
Befiirworter einer Volkswahl
des Bundesrates bewusst
sind, dass sie mit ihrer Idee
die Stabilitit unseres Landes
gefihrden kénnten».

Heute schon Volkswahl?

Gibt es nicht heute schon
eine Art Wahl der Bundes-
rite durch das Volk — nim-
lich bei den Parlamentswah-
len? «Blocher stirken, SVP
wihlen», stand bei den letz-
ten Wahlen in den National-
rat tausendfach auf Plakaten
in Stadt und Land. Auch die
Christlichdemokratische
Volkspartei (CVP) forderte

in Plakaten auf, fiir die CVP zu stimmen und
sodie Politikvon Bundesritin Doris Leuthart
zu unterstiitzen.

«Die missbriuchliche Verwendung des
SVP-Plakates zur Unterstiitzung Blochers
kam einer Initiative zugunsten der Volkswahl
des Bundesrates gleich», schrieb die Liberale
Suzette Sandoz. Die Bundesrite Blocher,
Leuthart und Calmy-Rey seien die «ent-
scheidenden Zugpferde fiir ihre Parteien»,
erkliirte der Medienwissenschafter Roger
Blum. Und der Philosophieprofessor Georg
Kohler hielt fest: «Die Bundesrite sind die
Hauptdarsteller ihrer Parteien geworden.»

Dass Parteien mit ihren Bundesriiten in
den Wahlkampf zichen, ist das Eine. Dass
aber einzelne Bundesrite die Parlaments-
wahl benutzen, um ihren eigenen Regie-
rungssitz im Volk abzusichern, ist das Andere.
Den Wahlkampf im letzten Jahr kommen-
tierte die «Neue Ziircher Zeitung»: «Die Na-
tionalratswahlen wurden quasi als vorgezo-
gene Volkswahl eines SVP-Bundesrates
inszeniert.» Und Roger Blum hielt fest: «In
einem gewissem Sinne werden heute schon
Volkswahlen fiir den Bundesrat simuliert.»

Wenn aber Parlamentswahlen immer mehr
zu Bundesratswahlen werden, liegt die Volks-
wahl der Bundesriite eigentlich nahe. Bei der
letzten Meinungsumfrage vor vier Jahren wa-
ren immerhin 49 Prozent der Schweizerin-
nen und Schweizer fiir die Wahl des Bundes-
rates durch das Volk. Zu einem Durchbruch
wird es indes erst kommen, wenn eine poli-
tische Bewegung diesen Ausbau der Volks-
rechte will. Die grossen Parteien werden so
lange stillhalten, als ihre Machtanspriiche in
der Landesregierung befriedigt sind. Und:

Das eidgendssische Parla-

}? = ment wird seine verfas-
: sungsmissige Zustindigkeit
fiir die Wahl des Bundesra-
tes nicht freiwillig abtreten.
So wird es vorliufig beim
Status quo bleiben, aber die
«Glut» einer Volkswahl der
Regierung mottet weiter.

DOKUMENTATION

Alfred Kolz: «Neue schweizerische
Verfassungsgeschichte», 2004,
Verlag Stampfli, Bern

St.Galler Kommentar: Die schwei-
zerische Bundesverfassung. 2002,
Verlag Schulthess, Ziirich
Dokumentationszentrum
www.doku-zug.ch



	Bundesratswahlen : soll das Volk den Bundesrat wählen?

